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Art. 39 St-L-VG Geschaftsordnung
der Landesregierung

St-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.08.2025

(1) Die Landesregierung regelt ihre Geschaftsfiuhrung durch eine Geschaftsordnung. In dieser Geschaftsordnung ist
festzusetzen, welche Angelegenheiten der Beschlussfassung der Landesregierung unterliegen und welche
Angelegenheiten durch das Amt der Landesregierung unter Leitung der einzelnen Regierungsmitglieder besorgt

werden.

(2) Die Landesregierung ist beschlussfahig, wenn wenigstens die Halfte ihrer Mitglieder, darunter die
Landeshauptfrau/der Landeshauptmann oder eine/einer ihrer/seiner Stellvertreterinnen/Stellvertreter, anwesend ist.

Sie fasst ihre BeschlUsse einstimmig.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 8/2012

In Kraft seit 16.06.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=8/2012&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	Art. 39 St-L-VG Geschäftsordnung der Landesregierung
	St-L-VG - Landes-Verfassungsgesetz 2010


